
NEUE KRIMINALPOLITIK – 2/1996 19

Die Aufgabe und die Rolle des psychia-
trischen Sachverständigen im Verfah-
ren nach allgemeinem Strafrecht ist

vielfach definiert, allerdings wird dabei mehr
auf seine Verpflichtung zur Erstattung des Gut-
achtens und seine Möglichkeiten bei der
Durchführung der Begutachtung hingewiesen
als auf die Grenzen seiner Aufgaben und Mög-
lichkeiten. Im »Handbuch der forensischen
Psychiatrie, Band II« zitiert Göppinger unter
Hinweis auf Peters, wonach – recht allgemein
– der Sachverständige dem Richter durch seine
Sachkunde die richtige Auswertung und Beur-
teilung der festgestellten Tatsachen ermögli-
chen solle. Er habe ihm seine Sachkunde zu
vermitteln, ohne aber zugleich (de jure) unmit-
telbar das Verfahren zu entscheiden.

Peters sieht die Aufgabenbereiche zwischen
Sachverständigem und dem Richter grundsätz-
lich scharf getrennt. Der Sachverständige habe
dem Richter Tatsachen an die Hand zu geben,
die nur kraft Sachkenntnis, Ausbildung und Er-
fahrung sichtbar gemacht werden können. Die
daraus zu ziehenden Schlüsse dürfen danach
den Sachverständigen nicht berühren. Inwie-
weit der Richter der Hilfe eines Sachverständi-
gen bedürfe, entscheide er selbst nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Dieses Ermessen finde
allerdings dort seine Schranken, wo seine eige-
ne Sachkunde nach der Erfahrung des Lebens
nicht mehr ausreiche.

An andere Stelle (S. 348) betont Peters, die
richtige Haltung des Sachverständigen sei das
Streben nach Wahrheit ohne Bindung an ir-
gendeine Verfahrensseite. Bei seiner Begutach-
tung sei er nicht eng an die gestellte Frage ge-
bunden, vielmehr müsse er den gesamtem
Vorgang ausschöpfen.

In der psychiatrischen Fachliteratur und
auch in den forensisch-psychiatrischen Lehr-
büchern (Langelüddeke-Bresser; Rasch) wird
bei der Beschreibung der Aufgabe des Sach-
verständigen regelmäßig zum Ausdruck ge-
bracht, daß er »Gehilfe des Richters« sei, um
damit auf die wichtige Unterscheidung der

Rolle des Arztes gegenüber der Rolle des ge-
richtlichen Sachverständigen hinzuweisen. Der
dadurch entstehende Rollenkonflikt ist regel-
mäßig ein wesentliches Thema. Seine »absolu-
te Neutralität«, sowohl gegenüber dem zu un-
tersuchenden Probanden, wie auch gegenüber
Gericht und Staatsanwaltschaft wird von Venz-
laff betont. Heinz weist dagegen bei Bespre-
chung der Fehlerquellen bei psychiatrischen
Gutachten auch auf eine »übersteigende Per-
zeption der Gehilfenrolle«, aber auch auf ein
mögliches tatermittelndes Interesse und ein tat-
richtendes Interesse bei psychiatrischen Sach-
verständigen hin.

Dieser grundsätzliche Rollenkonflikt eines
ärztlichen, insbesondere des psychiatrischen
Sachverständigen war seinerzeit Anlaß eines
Angriffs auf die Praxis der forensischen Psy-
chiatrie durch Tilmann Moser, der ihr vorwarf,
sich als Instrument der Strafrechtspflege
mißbrauchen zu lassen und die ärztliche Auf-
gabe zu vergessen.

Über die spezielle Aufgabe des jugendpsy-
chiatrischen Sachverständigen und seine Rolle
vor Gericht findet sich dagegen im juristischen
Schrifttum wenig. In meinem Buch der »Ge-
richtlichen Kinder- und Jugendpsychiatrie«
habe ich seine besondere Stellung damit be-
gründet, daß hier vor allem die Bedürfnisse die-
ser Altersgruppe zur Frage stehen und die Be-
gutachtung dem Schutze des noch unreifen, in
seiner Entwicklung begriffenen und zur Durch-
setzung seiner elementaren Bedürfnisse nur
eingeschränkt instand gesetzten Personenkrei-
ses diene. Der Gutachter habe nicht nur eine
diagnostische, sondern auch eine prospektive
und prophylaktische Aufgabe. Frau Schönfel-
der hat an anderer Stelle die besondere Stellung
und Funktion des jugendpsychiatrischen Sach-
verständigen vor Gericht und die Probleme sei-
ner Identität hervorgehoben. Sie fordert beim
Gutachter eine therapeutische Haltung.

Insofern ist das Ziel eines Jugendgerichts-
verfahren grundsätzlich ein anderes als im Ver-
fahren nach dem allgemeinen Strafrecht, was

allerdings in der Praxis noch keineswegs ver-
wirklicht ist. (Lempp 1992). Die Begutachtung
soll vor allem auch einer Resozialisation, in
vielen Fällen überhaupt erst einer Sozialisation
des Probanden dienen. Dieses Prinzip – Erzie-
hung statt Strafe – wird zwar gerade in letzter
Zeit wieder, entsprechend einer allenthalben zu
beobachtenden restaurativen Tendenz, in
Zweifel gezogen und angegriffen. Nichtsdesto-
weniger wird von den in der Jugendkriminal-
rechtspflege engagierten Juristen die Aufrecht-
erhaltung und Aktualisierung des Geistes des
Jugendgerichtsgesetzes nachdrücklich gefor-
dert (Dünkel, Streng). In dieser Richtung weist
auch die engere Verknüpfung von Jugendhilfe
und Justiz (Schwenkel-Omar, Wiesner). Jeden-
falls war sich der 22. Jugendgerichtstag vom
23.–27.9.1995 darüber einig, am Prinzip des
Jugendgerichtsgesetz gegen alle gegenteiligen
Tendenzen festzuhalten.

Dem anderen und erweiterten Ansatz des
JGG entsprechend sind auch die Aufgaben des
jugendpsychiatrisch-forensischen Sachverstän-
digen und seiner Vorgehensweise eine andere
und erweiterte. So wird beispielsweise der ju-
gendpsychiatrisch-forensische Sachverständige
in den meisten Fällen, soweit möglich, auch
die Eltern des Probanden in seine Begutach-
tung miteinbeziehen, das heißt mit ihnen Kon-
takt aufzunehmen und bei ihnen die frühkindli-
che psychische und soziale Anamnese des
Jugendlichen erheben, etwas, was bei erwach-
senen Tätern oft nicht möglich ist und von
manchen Gutachtern auch grundsätzlich abge-
lehnt wird. Das dabei zu beachtende Zeugnis-
verweigerungsrecht der Angehörigen bedeutet
erfahrungsgemäß kein besonderes Problem,
ganz abgesehen davon, daß eine psychiatrische
Exploration keine Vernehmung darstellt. Bei
der Jugendgerichtshilfe ist die Problematik, so-
viel ich weiß, bemerkenswerterweise nicht an-
gesprochen worden (Lempp 1979).

Die Aufgaben eines jugendpsychiatrisch-fo-
rensischen Gutachters können im einzelnen
wie folgt aufgelistet werden:
• Zunächst in Übereinstimmung mit den Auf-

gaben forensisch-psychiatrischer Sachver-
ständiger überhaupt die Prüfung der Voraus-
setzung schuldausschließender oder erheb-
lich schuldmindernder Gründe im Sinne der
§§ 20 und 21 StGB.

• Darüber hinaus Prüfung der strafrechtlichen
oder der geistig sittlichen Entwicklung des
Jugendlichen oder Heranwachsenden im
Sinne von § 3 JGG oder § 105 Abs. 1 JGG.

• Darstellung der kognitiven und emotionalen
Persönlichkeitsstruktur des Probanden
einschließlich seiner Ausdrucksfähigkeit und
seiner psychosozialen Entwicklungsbedin-
gungen in Familie und sozialem Umfeld.

• Klärung der Tatmotivation soweit wie mög-
lich.

• Stellungnahme zur Sozialprognose des Ju-
gendlichen oder Heranwachsenden und den
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zu einer positiven Entwicklung notwendigen
Voraussetzungen.

• Mithilfe bei der Feststellung, ob schädliche
Neigungen im Sinne von § 17, 2 JGG vorlie-
gen.

• Beurteilung der wahrscheinlichen Wirkung
der vom Gericht vorgesehenen Erziehungs-
maßregeln, Zuchtmittel oder einer Jugend-
strafe auf den Jugendlichen oder Heran-
wachsenden.

• Vorbereitung auf die Hauptverhandlung mit
Erklärung der Aufgaben der Prozeßbeteilig-
ten.
Ein Teil dieser hier aufgelisteten Aufgaben

eines jugendpsychiatrisch-forensischen Sach-

verständigen überschneiden sich mit den Auf-
gaben der Jugendgerichtshilfe und können
auch von dieser kompetent übernommen wer-
den, insbesondere die Vorbereitung auf die
Hauptverhandlung. Eine enge Zusammenarbeit
des Sachverständigen mit der Jugendgerichts-
hilfe ist in jedem Falle schon gemäß § 52
KJHG geboten.

Einige der genannten Aufgaben des Sach-
verständigen werden da und dort auf Wider-
spruch stoßen. So werden viele Richter die
Klärung des Tatmotivs als ihre eigene Aufgabe
reklamieren. Die Motivation gerade jugendli-
cher und heranwachsender Täter ist nicht sel-
ten, besonders bei schweren Straftaten, ohne
genaue Kenntnis der Täterpersönlichkeit und
der tatrelevanten sozialen Bedingungen, oft
auch ohne tiefenpsychologische Kenntnisse,
kaum zu klären. Sie ist daher eine schwierige
psychologisch-psychiatrische Aufgabe, bei der
die übliche Motivationsanalyse nach dem Prin-

zip: »Wenn ich das täte, warum würde ich es
dann tun?« versagen muß. (Lempp 1978,
Lempp und Schröder 1988, Lempp 1990)

Die psychiatrischen wie psychologischen Er-
kenntnisse haben sich in den letzten Jahrzehnten
weiterentwickelt und sind differenzierter gewor-
den, sodaß man nicht mehr, wie Langelüddeke/
Bresser, davon ausgehen kann, daß der Richter
für die meisten Belange der Menschenbeurtei-
lung aufgrund seiner »Lebenserfahrung und
Menschenkenntnis« (Anführungszeichen im Ori-
ginaltext) hinreichend sachverständig sei.

Die Hilfe bei der Motivationsanalyse durch
den Sachverständigen wird auch von juristi-
scher Seite von Blumenstein anerkannt, der
sich als Strafrichter ausdrücklich dafür ein-
setzt, den psychiatrischen Sachverständigen
zur Motivforschung einzuschalten und auf Er-
folge verweist, allerdings auch darauf, daß die
psychiatrische Begutachtung zum zwecke der
Motivforschung heute immer noch eine Aus-
nahme sei. Er betont ausdrücklich, der Richter
begebe sich dadurch keineswegs der ihm oblie-
genden Aufgabe der Tatsachenfeststellung, ihm
wachsen vielmehr weitere Beurteilungsspiel-
räume zu. Allerdings verändere sich dadurch
auf lange Sicht das Verhältnis von Richter und
psychiatrischem Sachverständigen.

Einspruch gegen diesen Aufgabenkatalog
wird wahrscheinlich bei der Mithilfe des Sach-
verständigen bei der Feststellung der schädli-
chen Neigungen erhoben werden. Diese wer-
den aber, wie Schätze und Reinhardt zurecht
feststellten, in der Regel anamnestisch getrof-
fen, wobei es sich aber tatsächlich um eine
prognostische Feststellung handelt. Diese aber
bedarf in manchen Fällen doch einer differen-
zierteren Kenntnis der Täterpersönlichkeit.

Alle übrigen Aufgaben ergeben sich zwangs-
läufig aus den Zielen des Jugendgerichtsgeset-
zes, der Sozialisierung und Resozialisierung
des jugendlichen oder heranwachsenden straf-
fällig Gewordenen, soweit für den letzteren die
Voraussetzungen des § 105, 1 JGG bejaht wer-
den.

Diese besonderen Aufgaben eines jugend-
psychiatrisch-forensischen Sachverständigen
und seiner Rolle, die sich von der des psychia-
trischen Gutachters im Verfahren nach allge-
meinem Strafrecht grundsätzlich unterscheidet,
wird ihm immer wieder den unberechtigten
Vorwurf einbringen, er identifiziere sich mit
dem Täter und vergesse das Opfer. Dieser Vor-
wurf, der vor allem von Seiten der Staatsan-
waltschaft, eventuell auch manchmal vom
Tatopfer oder von dessen Angehörigen, erho-
ben wird, ist nur in soweit berechtigt, als das
JGG eben den Belangen des Täters im Hin-
blick auf seine Sozialisierung im Jugendge-
richtsverfahren eine wichtige, ja vorrangige
Bedeutung einräumt. Darüber wird das Opfer
nicht vergessen, wie ja gerade die Erfahrungen
mit dem Täter-Opfer-Ausgleich zeigen, mit ei-
ner Institution, die gerade Jugendlichen und

Heranwachsenden die Folgen ihrer Tat konkret
vor Augen führt und echte Wiedergutmachung
verlangt. Gerade die Wiedergutmachung in je-
der Form, wo sie möglich ist, wird von den ju-
gendlichen Tätern viel eher akzeptiert als eine
abstrakte Strafe, die in ihrem Verständnis nicht
wiedergutmacht, sondern ihn nur ausgrenzt.

Aber es kann nicht im Sinne der Gesell-
schaft sein, wenn zum Tatopfer mit der oft de-
finitiven Ausgrenzung des Täters noch ein wei-
teres Opfer hinzugefügt wird, so schwer das
für die unmittelbar Betroffenen verstehbar sein
kann.
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